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Themen 

• 1. Neuerungen Bio Suisse 2024

• 2. Kontrollschwerpunkt 2024



1.1.Gesamtbetrieblichkeit

Präsentation Bio Suisse - Schulung bio.inspecta
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Präzisierung Produktionsstätten

▪ Weder eine Produktionsstätte eines nicht biologischen 

Betriebes noch eines BioV Betriebes kann als Knospe-

Betrieb anerkennt werden.

Präzisierung Pacht und Nutzung von BioV Flächen

▪ Die Umstellungszeit für Flächen von Bio-V-Betrieben 

beträgt ein Jahr, analog zur Umstellung eines Bio-V-

Betriebes.

Betriebszweiggemeinschaften

▪ BZG nur zwischen Knospe-Betrieben

30.01.2024



Gesamtbetrieblichkeit
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ÖLN-Gemeinschaften

ÖLN-Gemeinschaften, in welchen der Knospe-Betrieb zusätzlich 

zu seinen Biodiversitätsförderflächen auch jene für einen Nicht-

Knospe-Betrieb ausweist. 

ÖLN-Gemeinschaften mit Bio-V-Betrieben, die ihre 

ausgeglichene Düngerbilanz überbetrieblich erfüllen.

Alle anderen ÖLN-Gemeinschaften mit Nicht-Knospe-Betrieben

30.01.2024

?



1.2.Einführungskurse Umstellung auf 

Biolandbau
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Anbieter von Kursen und Weiterbildungen

Kursangebote der Bio-Beratung TI müssen lediglich biospezifische Anteile haben.

Keine abschliessende Aufzählung mehr für biospezifische Inhalte. Es werden nur 

Beispiele aufgezählt: Komplementärmedizin, Biodiversität…

Anrechenbarkeit und Dispensationsgründe 

Bis zu 5 Jahre vor Umstellungsbeginn besuchte Kurse sind anrechenbar.

separate Bio-Klasse im 3. Lehrjahr → noch 3 Weiterbildungskurse besuchen.

Nachweis fünf Jahre Arbeit mit Verantwortung auf Knospe-Betrieb (oft bei 

Wechsel auf Lebenspartner:in oder GG) → vom Kursbesuch befreit.

30.01.2024



1.3.Pflanzenbau
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Anwendung von Kupfer 

Beim Steinobst darf nur noch eine Menge von 3 

statt 4 Kilogramm Kupfer pro Hektare eingesetzt 

werden.



1.4. Tierhaltung 
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Fütterung Wiederkäuer

▪ Übergangsfristen für den Einsatz von ausländischen Knospe-
Eiweisskomponenten im Kraftfutter von lizenzierten 
Mischfutterherstellern gemessen an der jährlichen 
Wiederkäuerkraftfuttermenge:

▪ 01.01.2024 bis 31.12.2026 max. 10 % ausländische Knospe-

Eiweisskomponenten

▪ 01.01.2027 bis 31.12.2028 max. 5 % ausländische Knospe-

Eiweisskomponenten

▪ Fütterungsberatung: Christophe Notz, FiBL, 062 865 72 85 oder 
christophe.notz@fibl.org 

▪ Telefonberatung, kostenlos

▪ Telefonberatung und Analyse der Milchleistungsprüfungsdaten, 50 CHF

▪ Betriebsbesuch und Analyse, 150 CHF

mailto:christophe.notz@fibl.org


Alpschweine
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Alpschweine

▪ Nicht-biologische Alpschweine, die auf einer 

nicht-biologischen Alp gesömmert werden, 

dürfen weder vor noch nach der Sömmerung 

auf einem Knospe-Heimbetrieb gehalten 

werden



Geflügel
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Mastgeflügel

Weisung entstand in Zusammenarbeit mit den 
Mitgliedorganisationen und IG Bio Poulet.

AKB

Kopffreiheit 50 cm

AKB einschränken bei Minustemp. und / oder starkem Wind.

Weide

Einschränkung Zugang zur Weide:

• Zwischen 22. und 28. Lebenstag: 
bei < 10°C und / oder starkem 
Wind

• Ab 29. Lebenstag: bei < 0°C und 
/ oder starkem Wind



2. Kontrollschwerpunkte 2024 
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Mitgliedschaftspflicht für Schweineproduzenten

Eine Mitgliedschaft bei einer anerkannten Bio-Schweineorganisation (aktuell IG BSS) ist 

vorgeschrieben für:

Knospe-Schweinemäster, die ihre Bio-Schweine über lizenzierte Handelsorganisationen 

oder direkt an Verarbeiter bzw. deren Abnehmer verkaufen.

Knospe-Schweinezüchter, die ihre Bio-Tiere an Knospe-Schweinemastbetriebe, lizenzierte 

Handelsorganisationen oder an einen Verarbeiter bzw. dessen Abnehmer verkaufen.

➢Mangel: Bestätigung der Mitgliedschaft oder die bezahlte Mitgliedschaftsrechnung fehlt 

ohne dass eine Ausnahmesituation vorliegt (< 20 Schweine/Jahr, PSR Rassen, 

Direktvermarktung)



2. Kontrollschwerpunkte 2024 
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Teilnahme Plus-Gesundheitsprogramm

Betriebe die Ferkel oder Mastschweine halten, die als Bio-Tiere in den 

lizenzierten Handel bzw. an lizenzierte Verarbeiter vermarktet werden, müssen 

an einem branchenanerkannten Plus-Gesundheitsprogramm teilnehmen:

Plus-Gesundheitsprogramme des SGD (inkl. SuisKlein)

Qualiporc

➢Mangel: Bestätigung fehlt obwohl die Ferkel bzw. nachher die Mastschweine 

an den Detailhandel geliefert werden.



Fragen ?
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